
Bis zum Schluss spannend bleibt, wie sich die Regelungen auf 

der Nachweisseite entwickeln. Auch zum Zeitpunkt des Schrei-

bens dieses Beitrags ist noch nichts Abschließendes bekannt.

Mit Einführung der MHolzBauRL im Jahr 2020 wurde seitens 

der Bauaufsicht angenommen, dass die Richtlinie als überge-

ordneter Rahmen für die „Holz-“Bauarten gilt und sich über  

die eingeführten Technischen Baubestimmungen DIN 4102-4 [2] 

und DIN EN 1995-1-2 [3] aus brandschutztechnischer Sicht  

alle Nachweise erbringen lassen. Demzufolge wurden aus der 

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

(MVV TB) sowohl die bis zu diesem Zeitpunkt genutzten Prüf-

zeugnisse (für hochfeuerhemmende Bauprodukte) nach Punkt 

C 3.21 gestrichen, als auch aus den „normalen“ Prüfzeugnissen 

für Bauarten nach MVV TB Punkt C 4.1 (Grafik 1) die Bauteile 

im Geltungsbereich der MHolzBauRL ausgenommen.  

Brandschutz im Holzbau
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Muster-Richtlinie über brandschutz-

technische Anforderungen an Bauteile 

und Außenwandbekleidungen in Holzbau-

weise (MHolzBauRL) Richtlinienarbeit 

Stand September 2024
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DER LEISTUNGSNACHWEIS
VON BAUTEILEN 
UND BEKLEIDUNGEN

01

Überleitung zum Beitrag aus 3/2024

Der nachfolgende Beitrag ergänzt als zweiter 

Teil die in Ausgabe 3/2024 vorgestellte Fort-

schreibung der Muster-Richtlinie über brand-

schutztechnische Anforderungen an Bauteile 

und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise 

(MHolzBauRL). Während im ersten Teil überwie-

gend auf die reinen Anforderungen zur Konkre-

tisierung der bauordnungsrechtlich möglichen 

Holzbauweisen eingegangen wurde, soll der 

zweite Teil nun die zur Erfüllung notwendigen 

Nachweisführungen näher beleuchten. Gerade  

in diesem Bereich konnte auf den „letzten Me-

tern“ der Richtlinienarbeit durch die Projekt-

gruppe noch Entscheidendes für eine benutzer-

freundliche Anwendbarkeit weiterentwickelt 

werden. Während in den letzten fünf Jahren  

seit Bekanntmachung der ersten Version der 

MHolzBauRL 2020 [1] die Nachweisführung zu 

Holzbauteilen immer undurchsichtiger und 

damit auch schwieriger wurde, scheint jetzt  

das Ziel „Einfachheit und Ordnung“ wieder in 

Sicht zu sein.

Abschließend wird noch auf die Grundlagen  

der Fortschreibung eingegangen, die wesent- 

liche Bausteine liefern konnten.
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Leider hat sich die Annahme dahinge-

hend nicht bestätigen lassen, als dass 

die vorgesehenen Technischen Regeln 

genügend Nachweismöglichkeiten ab-

seits der altbewährten Prüfzeugnisse 

bereitstellen können.

 

In der Praxis führt dies nun zu erhebli-

chen Problemen in der Nachweisführung 

der Bauteile. Mit einer Laufzeit von fünf 

Jahren sind aktuell auch nahezu alle 

Prüfzeugnisse abgelaufen und können 

wegen des Ausschlusses (vgl. Grafik 1) 

nicht mehr verlängert werden. Ohne eine 

zeitnahe Lösung werden damit wohl in 

naher Zukunft die Mittel der vorhaben-

bezogenen Bauartgenehmigung (vBG) 

und Zustimmung im Einzelfall (ZiE), wel-

che ursprünglich als in seltenen Fällen 

anzuwendende Nachweisformen für  

innovative bzw. außergewöhnliche Bau-

weisen vorgesehen sind, zu einem Stan-

dardnachweisverfahren entwickelt wer-

den müssen. Zu befürchten wäre dann, 

dass dieser Umstand zu einer noch hö-

heren Belastung für die Obersten Bau-

behörden der Länder führt. Die Obersten 

Bauaufsichtsbehörden der Länder sind 

derzeit sehr bemüht, eine Übergangs- 

lösung zu finden und bereitzustellen.

Grundsätzlich stellt sowohl die aktuelle 

Muster-Holzbaurichtlinie als auch deren 

Fortschreibung, sobald diese eingeführt 

ist, unverändert die Grundlage für den 

Nachweis der Bauart nach § 85a (1) Satz 

1 MBO dar (vgl. Grafik 2 mit Darstellung 

für den aktuellen Stand der Richtlinie 

von 2020 – analog aber auch anwendbar 

auf die Fortschreibung).

Für Holzbauelemente ist zunächst ent-

sprechend Abschnitt 3.2 der MHolz-

BauRL 2020 die Feuerwiderstandsdauer 

zur Standsicherheit im Brandfall und /

oder zum Raumabschluss über den je 

nach Gebäudeklasse erforderlichen  

Zeitraum von 60 oder 90 Minuten nach-

zuweisen. Unabhängig davon ist ein aus-

reichender Schutz gegen Entzündung 

der brennbaren Konstruktionselemente 

nach Abschnitt 4.2 (Holztafelbau) bzw. 

Abschnitt 5.2 (Massivholzbau) der 

MHolzBauRL 2020 nachzuweisen.  

Hier stellt die Richtlinie vereinfacht  

tabellarische Vorgaben für Gipskarton-

feuerschutz- bzw. Gipsfaserbekleidun-

gen zur Verfügung. Die Fortschreibung 

regelt dahingehend nahezu analog,  

jedoch zusammengefasst ohne Unter-

scheidung der Bauweisen.

Neben dem Nachweis über die einge-

führten Technische Baubestimmungen 

(ETB), d.h. DIN EN 1995-1-2 oder DIN 

4102-4, bietet die Holzbaurichtlinie  

auch die Möglichkeit des Nachweises 

über § 16a MBO (Bauartgenehmigung) 

bzw. §16c MBO (Europäischer Produkt-

nachweis) an. Der Nachweis des Raum-

abschlusses kann künftig sogar unter 

bestimmten Randbedingungen zudem 

auch vereinfacht über Vorgaben nach 

Anhang 1 der fortgeschriebenen Holz-

baurichtlinie (MHolzBauRL 2023) ge-

führt werden. Lässt man den zuletzt  

erwähnten vereinfachten Nachweis 

außer Acht, stehen damit theoretisch 

zunächst drei Nachweisformen (ETB,  

§16 a und §16 c) zur Verfügung.  

Grafik 3 zeigt die in Diskussion stehen-

den Nachweisformen, wobei hier noch 

davon ausgegangen wird, dass die all- 

gemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse 

wieder „gängig“ gemacht werden.

Betrachtet man alle dargestellten  

Nachweisformen im Detail, so stellen 

sich leider alle Nachweisformen als  

problembehaftet dar. 

Während die aktuell als Technische  

Baubestimmung eingeführte DIN 4102-4 

mit wenigen Varianten und nur einge-

schränkten Ausnutzungsgraden bezüg-

lich der Standsicherheit im Brandfall 
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Grafik 2 / Bauteilnachweis nach Technischer Baubestimmung MHolzBauRL 2020

Lfd. Nr. Bauart Anerkanntes Prüfungsverfahren nach

1 2 3

C 4.1 Bauarten, ausgenommen solche nach 
Kapitel A 2, lfd. Nr. A 2.2.1.4, zur Errichtung von 
Decken, Dächern, Unterdecken, Doppelböden, 
Hohlböden, Stützen, Trägern, Unterzügen, 
Treppen und tragenden Wänden, an die 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 
und/oder den Schallschutz gestellt werden. Das 
gilt nicht für die Teile baulicher Anlagen, an die  
weitere Anforderungen gestellt werden, wenn 
die maßgebenden Bauarten von Technischen 
Baubestimmungen wesentlich abweichen oder 
wenn es für die maßgebenden Bauarten keine 
allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt.

Je nach Bauart gilt:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-2:2017-09 außer den
Abschnitten 6.2.7, 6.2.9 und 6.2.10
(für Brandwände DIN 4102-3: 1977-09), 
oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-2:1999-10,
DIN EN 1365-1:2013-08,
DIN EN 1365-2, -3:2000-02,
DIN EN 1365-4:1999-10,
DIN EN 1366-6:2005-02,
in Verbindung mit Anlage C 4.6
für den Schallschutz
DIN EN ISO 10140-2016-12

Grafik 1 /  Ausschnitt MVV TB 2023 C 4 → Ausnahme der abPs für Bauteile im Regelungsbereich der MHolzBauRL (pink)

→  Anforderungen an  

Wand- und Deckenbauteile

MHolzBauRL ist durch den Anwender

der Bauart zu erfüllen, dazu ist eine 

Übereinstimmungsbestätigung abzugeben 

(MHolzBauRL Abschnitt 8.2)

Abschnitt 3 – Allgemeine Anforderungen

Gefordert sind entsprechende „Nachweise“:

  3.2  Feuerwiderstandsdauer

  3.4  Dämmstoffe

    4.2 bzw. 5.2 Brandschutzbekleidung 

... Anforderungen an Öffnungen,  

Installationen

MHolzBauRL

Holzlatten-Hintergrund © Adobe Stock/ah_fotobox



FEUER

28

nur bedingt geeignete Konstruktionen 

enthält, sind im Eurocode 5 die rechne-

rischen Nachweise überwiegend auf ma-

ximal 60 Minuten begrenzt und damit 

für Konstruktionen zum Einsatz inner-

halb Gebäudeklasse 5 für Bauteile an-

stelle feuerbeständig nicht brauchbar.

Eine zusätzliche Nachweisvariante über 

Brandversuche wird in DIN EN 1995-1-2 

Abschnitt 2.4.1 (6) aufgeführt. Diese wird 

über die MVV TB nicht explizit ausge-

schlossen und wäre somit aus Sicht des 

Autors dieses Beitrages und anderen  

Experten bereits abschließend geregelt, 

jedoch wird sie seitens weniger Vertre-

ter der Obersten Bauaufsichten derzeit 

noch intensiv und kritisch hinsichtlich 

ihrer lückenlosen Anwendbarkeit disku-

tiert. Mit allgemeiner Akzeptanz dieser 

Nachweismöglichkeit würde sich der 

Weg in Richtung Europa weiter öffnen 

und die aktuell bestehenden Problem-

stellungen könnten, insbesondere in 

Kombination mit dem nachbeschrie- 

benen Nachweisweg für Brandschutz- 

bekleidungen, vollumfänglich gelöst  

werden. Für die Fortschreibung der 

MHolzBauRL wurde letztbeschriebener 

Weg als anzuwendende Nachweisform 

nun konkretisiert.

Die Nachweisführung über das Europäi-

sche Bauprodukt wird verschiedentlich 

ebenfalls kontrovers gesehen: Der Nach-

weis von Feuerwiderständen kann formal 

erst als Bauart unter Berücksichtigung 

von Anschlüssen etc. erfolgen und ist 

somit im Rahmen der Leistungsbeschrei-

bung eines Bauproduktes umstritten. 

Dennoch gibt es zahlreiche Europäische 

Technische Zulassungen (ETAs), welche 

Feuerwiderstände für die Elemente als 

Bauprodukt ausweisen. Aus Sicht des 

Autors bestehen hinsichtlich dieser 

Nachweisform, insbesondere der An-

schlussproblematik, keine sicherheits-

technischen Bedenken, solange diese 

Nachweise im Rahmen der Richtlinie 

unter Anwendung der darin geregelten 

Anschluss- und sonstigen Vorgaben ver-

wendet werden. Es besteht somit in die-

sem Zusammenhang auch kein zusätz- 

licher „Regelungsmehrwert“ für die, 

neben der ETA seitens des DIBT regel-

mäßig als erforderlich angesehene,  

allgemein bauaufsichtliche Bauartgeneh-

migung. Selbstverständlich vorausge-

setzt, dass die jeweilige Leistungserklä-

rung der ETA direkt den Feuerwiderstand 

(REI) ausweist oder die ETA unter Ver-

wendung von spezifischen Abbrandraten 

ein entsprechendes Berechnungsmodell 

zu Verfügung stellt.

Für den Nachweis der erforderlichen  

Bekleidung zum Schutz vor Entzündung 

der brennbaren Konstruktionsbestand-

teile (Brandschutzbekleidung) ergibt 

sich ein ähnliches Bild. Hier stehen eben-

falls prinzipiell die nach Grafik 4 darge-

stellten Möglichkeiten zur Verfügung.

Eine Regelung über das zum momen- 

tanen Zeitpunkt nicht vorgesehene  

(und deshalb in Grafik 4 auch nicht  

dargestellte) allgemein bauaufsichtliche 

Prüfzeugnis würde als zentrale Heraus-

forderung eine Kombination aus einer 

nationalen F-Klassifizierung zum Feuer-

widerstand des Bauelementes mit der 

europäischen Klassifizierung zur Be- 

urteilung der Brandschutzbekleidung  

bedingen. Dies sieht das nationale  
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Grafik 3 / Übersicht in Diskussion befindlicher Nachweisformen zur Feuerwiderstandsdauer

Grafik 4 / Übersicht in Diskussion befindlicher Nachweisformen zur Brandschutzbekleidung

Technische (Regel) Baubestimmung § 16a MBO § 16c MBO

DIN 4102-4

Tabellen

DIN EN 1995-1-2 allgemein 
bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis

allgemeine
Bauartgenehmigung
(wenn von TB 
abweichend und kein 
europ. Nachweis)

hEN, EAD

CE, DoP

R, REI 
60 bzw. 90 min

Berechnungsverf.
(60 bzw. 90 min)

MVV TB Anhang 4
(R, REI 60 bzw. 90 min)

Brandversuch
1995-1-2  →   2.4.1 (6) 

MVV TB Anhang 4
(R, REI 60 bzw. 90 min)

Technische Baubestimmung DIN EN 14135

MHolzBauRL

Tabellen 1 & 2

Tabellen inklusive
Verbindungsmittel
und -abstände

DIN EN 1995-1-2 Brandversuch auf 
Träger-Platte 
nach DIN EN 14135

Klassifizierung nach 
DIN EN 13501-2, Abs. 7.6
(K230 bzw. K260)

Verbindungsmittel nach 
Klassifizierungsbericht

Berechnung nach
Abschnitt 3.4.3
(tch = 30/60/90 min)

Verbindungsmittel
DIN 18181
DIN EN 15283-1 / -2
ETA

Brandversuch nach
DIN EN 13381-7 
(tch = XXX min)

Verbindungsmittel nach 
Beurteilungsbericht

Beurteilung / Klassifizierung 
nach DIN EN 13501-2
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Baurecht jedoch nicht vor, was in der 

Konsequenz für einen vollständigen 

Wechsel auf das europäische Klassifizie-

rungssystem für alle nachzuweisenden 

Leistungen von Bauteilen und Baustof-

fen spricht. Immerhin wurde dies bereits 

im Rahmen der hochfeuerhemmenden 

Bauteile in den Jahren 2004 bis 2020 

bauordnungsrechtlich schon so prak- 

tiziert (hier REI 60 K260), wenn auch  

damals noch formal eingebettet in all-

gemein bauaufsichtliche Prüfzeugnisse.

Bezüglich des Ansatzes der früher ver-

wendeten „K2-Leistungsklassifizierung“ 

Wesentliche Grundlagen für die Richt- 

linienarbeit waren in erster Linie die  

zuletzt durchgeführten Forschungsvor-

haben. Vorrangig ist das Projekt TIM-

puls [4] zu nennen, bei dem eine Vielzahl 

von zuvor nur im Labormaßstab unter-

suchten Fragestellungen unter Real-

brandbedingungen verifiziert werden 

konnten. Die Holzbauverbände haben 

mit dem sog. Eigenanteil für geförderte 

von Brandschutzbekleidungen konnte 

festgestellt werden, dass diese Leistung 

mindestens gleichwertig zur künftigen 

tch-Leistung ist und deshalb bei gleicher 

Minutenanzahl gegen eine Anwendung 

kein Einwand bestehen darf (K2XX  

entspricht mindestens tch = XX min).  

Im Rahmen von K2-Klassifizierungen 

wurden neben dem reinen Erreichen  

der Entzündungstemperatur von Holz 

(ca. 300 °C) auch die Verfärbung bzw. 

Verkohlung des dahinterliegenden 

brennbaren Materials beurteilt. Im Rah-

men der Fortschreibung konnte jedoch 

Einigkeit darüber erzielt werden, dass 

Forschungsvorhaben hierzu einen sehr 

wichtigen Beitrag geleistet.

Darüber hinaus sei auch die „Holzbau- 

offensive Baden-Württemberg“ genannt, 

die mit ihren beauftragten Forschungs-

vorhaben zur Entwicklung einer Richtli-

nie für Konstruktionen in Holzbauweise, 

insbesondere [5] und [6], großen Input  

liefern konnte.

die reine Temperaturbetrachtung der  

tch-Klassifizierung (charring) ein aus- 

reichendes Schutzniveau bietet. K2 wird 

somit künftig in Deutschland nicht mehr 

verwendet werden.

Welche Nachweisformen sich schluss-

endlich für die Festlegung in der MVV TB 

2026 ergeben werden, wird sich in den 

kommenden Wochen zeigen. Zu hoffen 

bleibt aus Sicht des Autors, dass sich  

die Bauaufsicht weiter den europäischen 

Nachweismöglichkeiten öffnen wird, um 

so eine nutzerfreundliche Anwendbar-

keit der MHolzBauRL zu ermöglichen.

An dieser Stelle sei nochmals Dank an alle 

Beteiligten für ihr großes Engagement 

ausgesprochen. Auch ist das große Enga-

gement der Mitglieder der Projektgruppe 

MHolzBauRL für die Fortschreibung als 

maßgebliche Erfolgsgrundlage zu nennen.
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   FAZIT UND AUSBLICK

Die Forschungsarbeiten und der mittlerweile dreijährige Einsatz 

der Projektgruppe MHolzBauRL haben sich gelohnt! Die Fortschrei-

bung der Richtlinie wird den mehrgeschossigen Holzbau und damit 

das klimagerechte Bauen wieder einen entscheidenden Schritt nach 

vorne bringen. Dies ist gewiss! Die Richtlinie ist als Grundlage für 

alle Planenden und Ausführenden anzusehen. Sie enthält nicht nur 

die Lösungen für einen Neubau, sondern bietet auch Vorgaben für 

Teilmaßnahmen, wie Aufstockungen von Gebäuden oder energeti-

sche Sanierungen. 

Um das Paket vollständig umsetz- und anwendbar zu machen, wer-

den neben der reinen Richtlinienarbeit auch die mit ihr in Verbindung 

stehenden Regelwerke, wie die relevanten Teile der Muster-Verwal-

tungsvorschrift Technische Baubestimmungen, durch die Projekt-

gruppe mit bearbeitet. Zudem erfolgt auch parallel die Überarbeitung 

der Technischen Baubestimmung DIN 4102-4 als sogenanntes A1-Pa-

pier, sodass hier weitere Nachweismöglichkeiten für den Feuerwider-

stand von Holzbauteilen zur Verfügung gestellt werden können. 
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